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Militar -

Sonderfall oder

Organisation wie jede andere auch?

verkorpert in dieser Sicht eine
«Kampf-, Schicksals- und Notgemein-
schaft», in der zeitunabhéngige soldati-
sche Werte und Tugenden gelten. Die
Gewaltanwendung und Gewaltdro-
hung unter dem Risiko des eigenen Le-
benseinsatzes begriinden und rechtfer-
tigen die gesellschaftliche und politi-
sche Sonderstellung der Organisation
«Militdar» und des Soldatenberufes.
Fiir eine Sonderstellung des Militérs
pladierte 1957 insbesondere der ameri-
kanische Politologe Samuel P. Hunting-
ton in seiner als klassisch zu bezeich-

Karl W. Haltiner

Mit der Frage «What is Mili-
tary?» verbliiffte seinerzeit der
amerikanische Sozialwissen-
schafter Albert Biderman die
sicherheitspolitisch interessierte
amerikanische  Offentlichkeit.
Offensichtlich zielt die Frage auf
die wesensmiissige Eigentiim-
lichkeit einer Organisation, die
zwar in den meisten Nationen
dieser Welt anzutreffen ist, die
aber zumindest in den moder-
nen Gesellschaften nicht (mehr)
das Alltigliche, sondern das
Aussergewohnliche, nicht die
soziale Normalitiit, sondern die
geselischaftliche Ausnahmesi-
tuation symbolisiert.

Karl W. Haltiner,

Dr. rer. pol.,

Dozent fiir Soziologie und
Militirsoziologie,

Militirische Fithrungsschule

an der Eidg. Technischen
Hochschule Ziirich,
Steinacherstrasse 101 b, 8804 Au.

ASMZ Nr.11/1996

Nicht bloss akademische Frage

Die Frage nach dem Charakter der
Organisation «Militdr» ist nicht bloss
akademischer Natur. Hinter ihr ver-
stecken sich Fragen nach der Verein-
barkeit bzw. Unvereinbarkeit zwischen
militdrischen und zivilen Normen und
Verhaltensorientierungen, nach der
Ubertragbarkeit ziviler Erfahrungen
und Verhaltensweisen auf das militéri-
sche Leben sowie nach der staats-, ge-
sellschafts- und verfassungspolitischen
Position, die den Streitkriften in mo-
dernen, demokratisch verfassten Ge-
sellschaften zukommen soll. Je nach-
dem, wie sie beantwortet wird, ergeben
sich unterschiedliche Konsequenzen
fiir die politische Kontrolle des Militérs
bzw. fiir das Ausmass an Autonomie,
das den Streitkréften bei ihrer Aufga-
benerfiillung zugestanden wird.

Von Politikern, Offizieren und So-
zialwissenschaftern wird das Thema
immer wieder aufgegriffen. Dies vor al-
lem dann, wenn sich infolge des strate-
gischen, technischen oder sozialen
Wandels die Frage nach der gewiinsch-
ten Beziehung zwischen den Streitkraf-
ten und der sie tragenden Gesellschaft
neu stellt. Drei Thesen haben sich da-
bei im Verlaufe der Nachkriegszeit in
der Diskussion herausgebildet. Sie
werden im folgenden knapp skizziert.

Die Sonderfallthese

Nach den Anhidngern der Sonder-
fallthese unterscheidet sich das Militar
immer und in jedem Fall durch spezifi-
sche Eigenschaften von anderen sozia-
len Institutionen. Es verkorpert eine
Organisation eigener Art, d.h. «sui ge-
neris». Es ist deshalb nicht mit zivilen
Organisationen vergleichbar.

Ihre Vertreter — in der Mehrzahl ho-
he Offiziere wie etwa der franzosische
General André Beaufre oder der deut-
sche General Heinz Karst — begriinden
sie in erster Linie mit der Unvereinbar-
keit der Normensysteme. Das Militiar

Die modernen liberalen und
demokratischen Gesellschaf-
ten innewohnende Tendenz
zur Maximierung der zivilen
Kontrolle und zur Optimie-
rung der Akzeptanz des
Militirs bewirken unweiger-
- lich eine Zivilisierung des
Militdrs.

Samuel P. Huntington,
amerikanischer Politologe in seiner

1957 verfassten Studie «The Soldier
and the State».

nenden Studie «The Soldier and the
State». Die modernen liberalen und de-
mokratischen Gesellschaften innewoh-
nende Tendenz zur Maximierung der
zivilen Kontrolle und zur Optimierung
der Akzeptanz des Militdrs, so Hun-
tington, bewirke unweigerlich eine Zi-
vilisierung des Militdrs. Diese Zivilisie-
rung unterminiere indes die Féahigkeit
der Streitkrifte dieser Gesellschaften,
ihren eigentlichen militdrischen Auf-
trag, Schutz eben dieser Gesellschaf-
ten, wirkungsvoll zu erfiillen.

Zwar hatte Huntington im Jahre
1957 bei der Abfassung seiner These,
also mitten im Kalten Krieg, vor allem
die zivil-militarischen Beziehungen in
den USA im Auge gehabt. Er vermein-
te aber ein grundsitzliches Spannungs-
feld zwischen Politik- bzw. Sozialver-
traglichkeit des Militérs und dessen mi-
litarischer Glaubwiirdigkeit in allen li-
beral-demokratischen Gesellschaften
ausmachen zu kénnen.

Den Schliissel zur Vermeidung des
Dilemmas glaubte Huntington in der
Professionalisierung des Offiziersberu-
fes gefunden zu haben. Die Anerken-
nung eines «autonomous military pro-
fessionalism», d.h. ziviler Respekt vor
einer gewissen Unabhéngigkeit und ei-
genstindigen Fachkompetenz der mi-
litarischen Sphére, sei Voraussetzung
fiir eine effektive Organisation, voraus-
gesetzt, diese Professionalitét beinhalte
gesellschaftliches Verantwortungsbe-
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wusstsein. Letzteres glaubte er dadurch
sichergestellt, dass die politische Kultur
einer Demokratie immer auch die wer-
tebezogene Sozialisation ihrer kiinfti-
gen Soldaten mitbestimme.

Die These Huntingtons, die eine ge-
wisse Isolation des Militédrs von der zi-
vilen Welt, also eine organisatorische
Binnenorientierung als Voraussetzung
fiir militdrische Glaubwiirdigkeit po-
stuliert, ist nicht ohne Widerspruch ge-
blieben. Kritiker wiesen sie als Riick-
fall in «spartanische» Verhiltnisse
zuriick und bezweifelten, ob Professio-
nalitit und Binnenorientierung geeig-
net seien, beim Offizierskorps die von
Huntington angenommene Tendenz
zur politischen Neutralitédt zu erzeugen.

Gegen die Sonderfallthese ist vor al-
lem von deutscher Seite eingewendet
worden, sie gebe die Basis ab fiir eine
militaristische und politisch gefahrliche
«Gegenkultur» zu Demokratie und
Gesellschaft. Die Vehemenz, mit der
sich gerade Deutsche gegen die soge-
nannte «sui-generis-Ideologie» wen-
den, wird mit Blick auf die deutsche
Geschichte im ausgehenden 19. und in
der ersten Hilfte des 20. Jahrhunderts
verstandlich.

Die Zivilisierungsthese

Dezidiert vertrat diese These der
amerikanische  Sozialwissenschafter
Albert Biderman im eingangs zitierten,
1967 verfassten Aufsatz.

Das Militiar — und damit
auch der Beruf des Soldaten
— unterscheidet sich heute
nicht mehr prinzipiell von
anderen sozialen Institutio-
nen bzw. zivilen Organisa-
tionen.

Albert Biderman,

amerikanischer Sozialwissenschafter

in seinem 1967 verfassten Aufsatz
«What is Military?».

Das Militar —und damit auch der Be-
ruf des Soldaten — unterscheidet sich
nach ihm heute nicht mehr prinzipiell
von anderen sozialen Institutionen
bzw. zivilen Organisationen.

Dazu fiihrt er eine Reihe von Griin-
den an. Zum einen habe sich die
«teeth-tail-ratio» moderner Streitkraf-
te so verandert, dass der Anteil an Per-
sonal mit unmittelbaren Kampfaufga-
ben in den meisten modernen Streit-
kréften in den letzten 50 Jahren zugun-
sten des logistisch-nichtkombattanten
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Anteils markant gesunken sei. Der
Kombattantenanteil liegt in hochtech-
nischen Streitkriften heute vielfach
unter 30% (z.B. USA, GB). Die Mehr-
zahl aller Uniformierten erfiillt Aufga-
ben, die sich von &dhnlichen zivilen
Tétigkeiten kaum mehr unterscheiden.

Zum zweiten hat sich trotz steter
Steigerung der Waffenwirkung in den
Kriegen der neuesten Zeit paradoxer-
weise der Anteil an Opfern unter den
Streitkriafteangehorigen gemessen am
eingesetzten Personal relativ verrin-
gert, derjenige an zivilen Opfern dage-
gen drastisch erhoht. In diesem Riick-
gang spiegelt sich zum einen die mar-
kante Verbesserung der Uberlebens-
chancen bei Verwundungen und
Krankheiten durch medizinische Ver-
sorgung, zum anderen die Umvertei-
lung des Militdrpersonals so, dass der
Anteil derer, die grossen Kampfrisiken
direkt ausgesetzt sind, im Vergleich zu
jenen, die Unterstiitzungsaufgaben
wahrnehmen bzw. weitreichende Waf-
fen bedienen, stark abgenommen hat.

Mehr noch: durch die Waffenent-
wicklung, insbesondere die Entwick-
lung von Massenvernichtungswaffen,
sei die Situation eingetreten, dass Mi-
litirzugehorigkeit im Kriegsfalle gros-
sere Uberlebenssicherheit bedeuten
konne als Nichtmilitirzugehorigkeit,
weil Militdrpersonen in besonders ge-
schiitzten Unterstdanden und Bauten
ihren Aufgaben nachgehen.

Das Risiko des Lebenseinsatzes wird
somit nach Biderman nicht mehr iiber
das Kriterium Militirzugehorigkeit,
sondern iiber die Art der Aufgabenzu-
weisung innerhalb des Militdrs ent-
schieden. Wenn Soldatsein durch einen
Akt bewussten Aufsichnehmens von
Todesrisiken im Namen der eigenen
Nation definiert ist, so habe das Militar
seine diesbeziigliche Sonderstellung
verloren.

So sind beispielsweise wihrend des
Vietnamkrieges in die Lebensversiche-
rungen von US-Militirangehorigen
(ausser fiir Piloten und Angehorige
von Sonderkommandos) keine Kriegs-
klauseln aufgenommen und ebenso
sind die Pramien im Vergleich zu zivi-
len Policen nicht erhoht worden. Zu-
dem, so belegt Biderman in einer wei-
teren Studie, schaffen Militarpersonen
und Zeitsoldaten den Ubergang ins zi-
vile Leben im allgemeinen miihelos.

Diese Tatsache ldsst sich nach Bider-
man nicht anders erkldren als eben
dadurch, dass die meisten Militiran-
gehorigen in ihrer Dienstzeit Dinge ge-
tan haben, die zivilen dhnlich sind, oder
dass sie zumindest Erfahrungen erwor-
ben haben, die zivil in direkter Weise
verwertbar sind. Ausserdem habe die
Zahl nichtmilitdrischer Assistenzein-
sétze fiir die zivilen Behorden in den

meisten Industriestaaten stark zuge-
nommen — so ein weiteres Argument
Bidermans. Die sogenannten «zivilen»
Assistenz- und Polizeieinsétze (inkl.
weltpolizeiliche) iiberwiegen zahlen-
massig die Kriegseinsitze. Das Militar
habe durch die Ausweitung des Aufga-
benspektrums eher den Charakter
einer nationalen Notfall- oder Krisen-
bewiltigungsorganisation gewonnen,
den einer Kriegsinstitution hingegen
tendenziell verloren.

Kurzum: In modernen Gesellschaf- |
ten hat nach Biderman das hochtechni- |
sierte Militar seine frither vorhandene |
«spécificité» verloren. Fiir ihn ist der |
moderne Militdrangehorige nurmehr |
ein «verkleideter» Zivilist, der wih-
rend seiner Dienstzeit iiberwiegend
Dinge tut, die sich kaum von zivilen
Tétigkeiten unterscheiden, auch wenn
er seine Aufgaben in einer eher mi-
litarischen Weise — was immer das heis- |
sen mag — erledigt.

Die «Zivilisierung» des Militérs
schafft die Voraussetzungen dafiir, dass
Streitkrafte heute, wie andere Organi-
sationen auch, vermehrt nach betriebs-
wirtschaftlichen Kriterien betrieben
werden, dass es sich lohnen kann, iiber
die Vor- und Nachteile einer Zwangs-
mitgliedschaft (Wehrpflicht) oder einer
Personalbeschaffung auf dem Arbeits-
markt (Freiwilligenarmee) nachzu-
denken.

Das Militir hat sich im Zuge |
des sozio-okonomischen
Wandels wesensmiissig zivi- |
len Organisationsformen

zwar stark angendhert und |
wird sich mit dem erwarteten |
Ende der Ara der Massen-
heere noch weiter anndhern, |
es wird sich indes nie mit

einer ausschliesslich zivilen
Logik erkliren lassen.

Morris Janowitz und Charles Moskos,

amerikanische Sozialwissenschafter
in zahlreichen Studien.

Die Konvergenzthese

In der Sicht der Anhédnger dieser
These hat das Militér sich im Zuge des
sozio-0konomischen Wandels wesens-
massig zivilen Organisationsformen
zwar stark angenidhert und wird sich
mit dem erwarteten Ende der Ara der
Massenheere noch weiter anndhern, es
wird sich indes nie mit einer ausschliess-
lich zivilen Logik erkldren lassen.

ASMZ Nr.11/1996



Die Mehrheit der Militdrsozialwis-
senschafter diirfte heute diese Auffas-
sung einer Art asymptotischer Konver-
genz zwischen militédrischen und zivilen
Elementen teilen. Dies nicht zuletzt
deshalb, weil ihre Hauptvertreter — die
amerikanischen Sozialwissenschafter
Morris Janowitz und Charles Moskos —
in vielen Studien die geradezu als revo-
lutionér zu bezeichnenden organisato-
rischen Umwilzungen in den hochmo-
dernen Militdrorganisationen und den
damit einhergehenden Verianderungen
der zivil-militdrischen Beziehungen in
der Nachkriegszeit eingehend analy-
siert und dokumentiert haben.

Was den technologischen und strate-
gischen Wandel der militarischen Rah-
menbedingungen anbetrifft, teilen sie
weitgehend die Auffassungen der Zivi-
lisierungsthese. Insbesondere wenden
sie sich gegen die Isolierungsforderung
Huntingtons, die im Lichte neuer Ent-
wicklungen als anachronistisch be-
zeichnet werden muss. Denn die gestie-
gene waffentechnologische Komple-
xitdt und die geostrategische Situation
der Nachkriegszeit dringen den mi-
litarischen Profi geradezu in die Rolle
des unentbehrlichen Politikberaters.
Seien es konstablerische Aufgaben im
Rahmen der UNO, seien es Fragen der
Angemessenheit des Mitteleinsatzes,
seien es Beratungen bei komplexen
Riistungsbeschaffungen: sie alle ver-
langen vom modernen Offizier Ver-
standnis fiir betriebliche und volkswirt-
schaftliche Zusammenhinge, politi-
schen Sachverstand und diplomati-
sches Geschick.

Damit wenden sich die Anhédnger
der Konvergenzthese gegen ein sta-
tisch-traditionales Militarbild, das auf
einem iiberholten Ideal einer Arbeits-
teilung zwischen Kampfer und Nicht-
kdmpfer ruht. Anderseits wenden sie
gegen die Zivilisierungsthese ein, sie
blende die ethische Seite aus, die mit
der Tétigkeit des Militdars verbunden
sei. Streitkréfte sind — so konnte man

sagen — letztlich politische Instrumente
zur Verteidigung gesellschaftlicher
Werte. Das Management von Gewalt
und Gewaltabwehr enthdlt immer
nichtrationale Aspekte und eine mora-
lische Komponente. Dies auch dann,
wenn die Anwendung von Gewalt
durch Streitkrédfte nurmehr zu einem
seltenen Grenzfall geworden ist und
wenn Streitkrédfte neben militarischen
auch neue Aufgaben mit nichtkombat-
tantem Charakter iibernehmen.

Aus Griinden seiner Zielsetzung
(Gewaltandrohung und Gewaltanwen-
dung im Interesse eines grossen Kol-
lektivs) wird deshalb das Militdr immer
spezifische Ziige behalten.

Bedeutung fiir die Schweiz

Offensichtlich beziehen sich die The-
sen in erster Linie auf hochtechnisierte

Militdrsysteme. Die dargestellten Auf-
fassungen sind dennoch nicht ohne Be-
deutung fiir die schweizerische Situa-
tion. Man denke nur an die hierzulande
verbreitete Neigung, zivile Verhaltens-
muster in Fiihrung und Ausbildung oft
unhinterfragt auf das Milizmilitdar zu
ibertragen, oder auch an die Tendenz,
im Dilemma zwischen Sozialvertrag-
lichkeit und militdrischer Glaubwiir-
digkeit ersterer den Vorrang zu geben.
Es konnte sich deshalb lohnen, ausge-
hend von den dargestellten Thesen
wieder einmal grundsitzlich iiber hel-
vetische Traditionen im zivil-militéri-
schen Verhiltnis nachzudenken.

Literatur zum Thema ist beim Autor
erhaltlich. ]

Herbsttagung 1996

Schweizerischer Arbeitskreis Militdr und Sozialwissenschaften - SAMS

29./30.November 1996, Ausbildungszentrum CH Rotes Kreuz, Nottwil bei Luzern

Der SAMS hat aus Anlass seines 20jahrigen Bestehens die Herbsttagung dem Thema «Militiir: Sonderfall oder
eine Organisation wie jede andere auch?» gewidmet.

Wieweit ist das Militir mit zivilen Organisationen vergleichbar? Unterscheiden sich Streitkrifte nicht prinzipiell
von anderen gesellschaftlichen Organisationen, wie dies die einen behaupten? Oder: Gibt es, wie andere
behaupten, so etwas wie eine «spécificité militaire»? Wenn ja, worin besteht diese? Und: Welches sind ihre
allfalligen Konsequenzen allgemein und fiir unsere Miliz im besonderen? Wir wollen die Moglichkeiten und
Grenzen der Vergleichbarkeit ziviler und militirischer Organisationen an unserer Herbsttagung ausloten.

Dr. K. Haltiner
Div D. Juilland

Referenten: - Militirsoziologische Positionsbeziige zum Thema

- Leitung Streitgespriach mit KKdt aD R.Mabillard und
Prof. Dr. P.Klein, Sozialwissenschaftliches Institut der
Bundeswehr, Strausberg

Oberstlt J. Hoschauer, USA - Erfahrungen eines US-Spezialisten zu «Militiar im Frieden

und Krieg» (auf Deutsch)

Prof. Dr. R. Dubs, Brigadier = — Gibt es Unterschiede zwischen mil und ziv Fhr?
KKdt S. Kiichler - Schlussbetrachtungen
Gruppenarbeit zu den Themen: - Wieviel Zivilisierung ertriigt die CH-Miliz?

~ Moglichkeiten und Grenzen der Nutzung ziviler Ausbil-
dung und Fiihrungserfahrung
— Profis und Amateure - Ergénzung oder Gegensatz?

Tagungsort:  Ausbildungszentrum CH Rotes Kreuz, Nottwil bei Luzern

Dauer: Freitag, 29.11.96, 18.00 Uhr, bis Samstag, 30.11.96, 16.15 Uhr

Kosten: Fr.205.- (inkl. Vollpension, Ubernachtung im Zweierzimmer; NM Fr.240.-)
Anmeldung: Telefonisch oder per Fax bis 18. November 1996 an:

Frau M. Heim, Viktoriastrasse 82,3013 Bern, Tel. 031 32464 33 (vormittags)/Fax: 031 32464 82

FHS - die
bessere
Losung

©® Kihl- und
Isotherm-Fahrzeuge

® Sattelauflieger und
Anhanger

® Spezial-Container
® Spezialfahrzeuge

® Sonderkonstruktionen

® Reparatur- und Revisionszentrum

1SO S001/EN 29001
Reg. Nr. 11065-01

ASMZ Nr.11/1996

Wir beraten, projektieren,
entwickeln, konstruieren und
bauen Erzeugnisse

fur das Transport- und
Verkehrswesen.

FRECH-HOCH

FHS E.Frech-Hoch AG Tel. 061/971 38 66
CH-4450 Sissach Fax 061/971 38 80




	Militär: Sonderfall oder Organisation wie jede andere auch?

